
Gesetzblatt Teil I Nr. 57 — Ausgabetag: 27. Juni 1956 517

Gehaltsgruppe II: Erzieher mit abgeschlossener Be
rufsausbildung in nicht pädagogi
schen Berufen.

Die Erzieher dieser Gruppe

a) leisten Erziehungsarbeit unter 
der ständigen Anleitung und 
Kontrolle eines Erziehers mit 
pädagogischer Vollausbildung 
oder bei kleineren Wohnheimen 
unter der direkten Anleitung 
des Heimleiters bzw. des leiten
den Erziehers;

b) haben eine abgeschlossene Be
rufsausbildung in einem nicht 
pädagogischen Beruf. Sie müs
sen über Grundkenntnisse in 
den Gesellschaftswissenschaften 
sowie über eine gute Allgemein
bildung verfügen;

c) sind verantwortlich für die Ein
haltung der Heimordnung durch

I die Lehrlinge und Jugendlichen
ihrer Gruppe und für die Durch
führung der erzieherischen An
ordnungen des Heimleiters.

Gehaltspruppe III: Erzieher mit Kurzausbildung.

Die Erzieher dieser Gruppe

a) leisten in eigener Verantwor
tung Erziehungsarbeit. Sie un
terstehen hierbei der Kontrolle 
durch den Heimleiter bzw. durch 
den leitenden Erzieher. Die 
Heimerzieher sind verpflichtet, 
den Lehrlingen bei der Erledi
gung der Hausarbeiten weit
gehend zu helfen. Sie unter
stützen . den Heimleiter bei der 
Organisierung kultureller und 
technischer Zirkel und Vor-

. träge;

b) haben sich ihre pädagogische 
Qualifikation durch den Besuch 
zentraler Lehrgänge von min
destens drei Monaten Dauer er
worben, ohne jedoch die staat
liche Abschlußprüfung abgelegt 
zu haben;

c) sind verantwortlich für die Ein
haltung der Heimordnung durch 
die Lehrlinge und Jugendlichen 
ihrer Gruppe und für die Durch
führung der erzieherischen An
ordnungen des Heimleiters.

Gehaltsgruppe IV: Erzieher mit Vollausbildung.

Die Erzieher dieser Gruppe

a) leisten in eigener Verantwor- 
f tung Erziehungsarbeit. Sie un

terstehen hierbei der Kontrolle 
durch den Heimleiter bzw. 
durch den leitenden Erzieher.

Sie sind verpflichtet, den Lehr
lingen bei der Erledigung der 
Hausarbeiten weitgehend zu 
helfen und den Heimleiter bei 
der Organisierung kultureller 
und technischer Zirkel und Vor
träge zu unterstützen. Bei Be
darf leiten sie die Seminare der 
Heimerzieher Weiterbildung;

b) haben die staatliche Abschluß
prüfung entsprechend den Aus
bildungsvorschriften des Mini
steriums für Volksbildung bzw. 
des Ministeriums für Arbeit 
und Berufsausbildung abgelegt;

c) sind voll verantwortlich für die 
Organisierung und Durchfüh
rung der Erziehungsarbeit in 
ihrer Gruppe. Sie unterstützen 
die Erzieherhilfskräfte und hel
fen diesen sowie den Erziehern 
mit Kurzausbildung bei deren 
pädagogischen Weiterbildung.

Gehaltsgruppe V: Leitende Erzieher.

Die leitenden Erzieher

a) sind mit der pädagogischen Lei
tung in den Lehrlingswohn
heimen sowie Jugendwohn
heimen und Jugendwerkhöfen 
beauftragt;

b) haben die staatliche Abschluß
prüfung entsprechend den Aus
bildungsvorschriften des Mini
steriums für Volksbildung bzw. 
des Ministeriums für Arbeit und 
Berufsausbildung ‘abgelegt, je
doch noch keine wirtschaftliche 
Ausbildung erhalten;

c) leiten die Erzieher und die Er- 
zieherhüfskräfte bei deren Ar
beit an. Sie sind verantwortlich:

aa) für die Organisierung der 
pädagogischen Arbeit im 
Lehrlingswohnheim, im Ju
gendwohnheim und im 
Jugendwerkhof;

bb) für die Zusammenarbeit mit 
allen leitenden Erziehern 
innerhalb des Lehrlings
wohnheimes, des Jugend
wohnheimes und des Ju
gend werkhof es ;

cc) für die Unterstützung des 
Heimleiters bzw. des Stell
vertreters des Direktors für 
die kulturelle und sportliche 
Erziehung bei der Qualifi
zierung der Erzieher.


